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G E M E I NDE W E S T H AU S EN 
BEBAUUNG SPL AN "RINN ENBE RG 

ZEI CHNERI SCH ER TEI L 

1 

1 
1 

ZEICHENERKLÄRUNG 

ART DER NUTZUNG 

Allgemeines Wohngebiet 
(§ 4 BauNVO)

M. 1/500

·-. ·--------

□ • • 
Fläche fi.lr den Gemeinbedarf (§ 9Abs. 1 Nr. 5 BauGB) 
hier: Kinderhort/-garten 

BAUWEISE 

0 

offene Bauweise, Einzel- und Doppelhäuser zulässig 
(§ 22 Abs.2 BauNVO)

offene Bauweise 
(§ 22 Abs.2 BauNVO)

NUTZUNGSSCHABLONE 

Zahl der Vollg8scnas&'I 
Artd8r baulichlln Nuta:ung als Höchstmaß 
Gn.indflächenzahl GRZ 

HBhenbagmnzung (FH) 

Gear:hoßflächenzehl GFZ 
als Höchstmaß 
Bauweioo 

Dachlorm I Dacimalgung 
siehe Örtliche Bauvorschriften 

GRÜNORDNUNG 

öffentliche Grünfläche (§ 9 Abs.1 Nr.15 BauGB) 

/ 

1 1 

D 

- Ökologische Ausgleichsfläche -, - Kinderspielplatz -, - Spielwiese mit Bolz platz -

C C C 
::i Pf :_,_ : C

□ 

0 
,--
1 • )--

0 

private GrClnfläche (§ 9 Abs.1 Nr.15 Bau GB)
- Öko log Ische Ausgleichsfläche -

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, 
Strauchen und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs.1 Nr.25a BauGB)
Pf1 bis Pf4 - Bezeichnung der Pflanzflächen

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs.1 Nr.20 Bau GB)

PHanzgebote für Laubbäume 1.0rdnung (entlang der Straßen und Wege) 
(§ 9 Abs.1 Nr. 25a BauGB)

Vorschlag für Pflanzung von Bäumen (auf den privaten 
Grundstücken - unverbindlich) 

PHanzbindung für die Erhaltung von Bäumen 
(§ 9 Abs.1 Nr. 25b BauGB)

Vorhandene Gehölzgruppen und Bäume, die zur Fällung vorgesehen sind. 

Vorhandene Gahölzgruppen und Bäume, die sich außerhalb des 
Geltungsbereiches befinden. 

Weg Innerhalb der öffentlichen Grtlnfläche 
(Verlauf des Weges - unverbindlich) 

VERKEHRSFLÄCHEN 
Verkehrsflädien - "Ortsstraßen im Sinne von § 3 Abs. 2 Nr.2 
Straßengesetz Baden-Württemberg· 

(§ 9 Abs.1 Nr.11 und Abs.2 Bau GB)
"'c--------- Straßenbil�'!HlZUngBllnle "'"'/ 11 l - Fahrbahn m. gapl. H<ihenlaga ü. N.N. {unvarbindlich) 
._ ___ c':::--�:

_:
-�:

�
L181.1Sbildung (Ertiöhung um ca.10 cm) 

- - - -

• Slraßenbe!,1'"!!nzungslinie

Verkehrsflädie besonderer Zweckbestimmung
- Verketirsberühigte Bereich I Tempo-30 Zone -

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung 
- Öffentliche Parkfläche -

Veikehrsgrtln als Bestandteil von Verkehrsanlagen 
(I.S. von § 127 Abs.2 Nr.3 BauGB) 

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluß anderer Flächen an 
die Verkehrsflächen ( § 9 Abs.1 Nr _  4 u. 11 BauGB) 
- Bereich ohne Ein- und Ausfahrt -

SONSTIGE PLANZEICHEN 

1 
11

.---Baugrenze
[ �überbaubare Grundstücksfläche(§ 9Aba.1 Nr.2 BauGB) 

----nicht überbaubare Grundstik:ksfläc:he 

,-------
iEFH477,40 
' 

--

--

----•-.... -

Umgrenzung von Flächen für Garagen und Carports 
( § 9 Abs.1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Höhe baulicher Anlagen (§ g Abs.1 Nr.1 BauGB) 
- Erdgeschoss-Fertigfußbodenhöhe -

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des bestehenden 
Bebauungsplanes ( § 9 Abs.7 Bau GB) 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches der geplanten 
1. Änderung des Bebauungsplanes

vorgesehene Grundstücksgrenzen (unvarllindlich) 

vorgesehene Bebauung (unverblndllch) 

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines 
Baugebietes {§ 22 BauNVO), z.B. Festlegung der unterschiedlichen Bauweise 
oder der Zahl der Wohnungen 

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen innerhalb eines 
Baugebietes (§ 22 BeuNVO), z.B. Wechsel der Flrstrlchtung 

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Festsetzungen 
als nachrichtliche Übernahme (§ 9 Abs. 6 BauGB) 
- Zone III des wasserschutzgebietes -

Geländemodellierung/Erdaufschüttungen innerhalb der öffenUichen 
und privaten Grtlnfläche mit Angabe der maxlm. Höhe des ErdaufschQttung 
und Darstellung der Höhenlinien (unverbindlich) 

Stellung der baulichen Anlagen, eine der beiden Richtungen 
ist einzuhalten (§ g Abs.1 Nr.2 Bau GB) 

Flächen für Versorgungsanlagen (§ 9Abs.1 Nr.12 BauGB) 
- Elektrizität (Umspannstation) -

1. ÄNDE RUNG"

GEFERTIGT: 18.07.2012

VERFAHRENSVERMERKE 

1. Aufstellungsbeschluss gern. § 2 Abs. 1 Bau GB
vom Gemeinderat gefasst

2. Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungs­
beschlusses gern. § 2 Abs. 1 BeuGB im
Amtsblatt Nr . ..

3. Billigung des Bebauungsplanentwurfes und
Auslegungsbeschluss gern. § 3 Abs. 2 BauGB
vom Gemeinderat gefasst

4. Ortsübliche Bekanntmachung der öffenUichen
Auslegung gern. § 3 Abs. 2 BauGB im
Amtsblatt Nr . ...

\ 

·---- ----·

am 

am ... 

am ... 

am .................. . 

5. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanentwurfes
mit Begründung und Umweltbericht

vom ............ , ...... bis .................. , 

gern. § 3 Abs. 2 BauGB

6. Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger
öffentlicher Belange
gern. § 4 Abs. 2 Bau GB

7. Satzungsbeachluas gern. § 10 Abs, 1 BauGB und
§ 74 LBO vom Gemeinderat gefasst

8. In Kraft getreten gern. § 10 Abs. 3 Bau GB
durch Bekanntmachung des Bebauungsplen­
entwurfes mit Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung im Amtsblatt Nr . ......... . 

9. Ausfertigung
Die Übereinstimmung des Bebauungsplanes mit dem
am ...... ............ gefassten Satzungsbeschluss wird
bestätigt.

Westhausen, den ... 

GEMEINDE WESTHAUSEN, 

BEBAUUNGSPLAN-ENTWURF 

vom ......... . .. bis ......... . 

am .................. . 

am ... 

Herbert Witzany, Bürgermeister 

OSTALBKREI S 

M. 1/500

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 

II RINNENBERG - 1. ÄNDERUNG 
11

Entwurf gefertigt: 

GEO DATA+ Arch. Büro Machon 
Westhausen / Adelmannsfelden 

Arbeitsgemeinschaft: 

GEO DATA 

Unternehmensgruppe 
Dr.-Rudalf-Schieber-Str. 2 
73463 Westhausen 
Tel. 073 63-96040 
info@geodata-gmbh.de 

Entwurf anerkannt: . 

Herbert Witzany 
Bürgermeister 

/1/. 
architektur + städtebau 

dlpl.-lng. barbara machen 
freie archilektin 
elchenstrasse 51, 7348 6 adelmannsfelden 
telefon 07963-8111, fax 07963-1343 
mail: machon-architekten@t-online.de 








